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5. Änderung FNP Roßlau um die Ortschaft Mühlstedt 

Übersicht über die vorliegenden umweltbezogenen Informationen und 
Stellungnahmen 
aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Zeitraum: 05. Februar bis einschließlich 08. März 2024 
 
 
Art der vorliegen-
den Information. 

Verfasser/Datum Thematischer Bezug 

Stellungnahmen 
der Behörden und 
sonstigen Träger 
öffentlicher 
Belange aus der 
frühzeitigen 
Beteiligung 

Ministerium für Infrastruktur und 
Digitales vom 06.03.2024 

- Raumbedeutsamkeit der Planung 

Landesverwaltungsamt Halle 
(Saale) 

obere Immissionsschutzbehörde vom 06.03.2024 
- Verweis auf Zuständigkeit UIB 
- Ausnahme Trafos ab Netzspannung von 1.000 

Volt → Zuständigkeit OIB 

obere Naturschutzbehörde vom 29.02.2024 
- Verweis auf Zuständigkeit UNB 
- Hinweis auf § 19 BNatSchG und §§ 44 und 45 

BNatschG 

Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie  

Abt. Bodendenkmalpflege vom 07.03.2024 
- archäologische Kulturdenkmale im Bereich 

und im Umfeld des geplanten Vorhabens  

Amt f. Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten 
vom 29.02.2024 

- Nachweis erforderlich, dass keine nicht 
landwirtschaftlich genutzten Flächen vorhanden 
sind, auf denen das Vorhaben umgesetzt 
werden kann. 

Landesamt für Vermessung 
und Geoinformationen 
Sachsen-Anhalt vom 
08.02.2024 

- Hinweis auf Grenzmarken im Plangebiet 
- Quellenvermerk auf Planunterlage 
- 2 m Schutzradius zu Vermessungspunkt an 

nordöstlicher Grenze des Geltungsbereichs 

Geschäftsstelle Naturpark 
Fläming e. V. vom 27.02.2024 

- Erhebliche Veränderung Landschaftsbild 
- Beeinträchtigung Ökologie und 

Durchquerungsmöglichkeit für Tierwelt 
- Bei Rodungen entsprechende Ersatzmaßnahmen 

Untere Denkmalschutzbehörde 
vom 06.03.2024 

- keine Kulturdenkmale im Geltungsbereich 
- Verweis auf LDA bezgl. archäologischer Belange 

Tiefbauamt vom 08.03.2024 - Erwähnung von betroffenen Gewässern 
- Einbauten mit Abstand von 7,5 m von der 

Fahrbahnkante 

Naturschutz- 
verbände  

BUND vom 06.03.2024 - Einzelzäunung von Teilflächen zur Schaffung von 
(Wild-)Korridoren 

- umlaufende Heckenstrukturen (Mindestbreite: 5 
m) 

- Begrünung mit regionalem Wildpflanzsaatgut 
- Zäunung mit Mindestbodenabstand von 20 cm 
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Umweltbericht als 
Bestandteil der 
Begründung zur 5. 
Änderung des 
Flächennutzungs- 
planes Roßlau um 
die Ortschaft 
Mühlstedt 

 
zum Schutzgut Mensch 

− keine schädlichen Auswirkungen durch 
Umspannwerk und Batteriespeicher auf die 
menschliche Gesundheit 

− Feldgehölz als Sichtschutz 

− keine störende Blendwirkung zur benachbarten 
Wohnbebauung 

zum Schutzgut Tiere 
- Auswirkungen auf Brutvögel und Reptilien durch 

Veränderungen der Vegetationsstruktur 
- Inanspruchnahme von Biotopen, Habitaten, 

Nahrungsstätte und Migrationsräumen, 
- Bodenversiegelungen 
- Verschattung    

zum Schutzgut Pflanzen 
- Veränderungen der Vegetationsstruktur 
- zukünftig größeres Spektrum an 

Pflanzengesellschaften  

zum Schutzgut Boden 
- keine bedeutsame Versiegelung des Bodens 
- Betroffenheit von Böden mit geringer Wertigkeit 

und Empfindlichkeit 
- Bodenfunktionen können weiterhin erfüllt werden  

zum Schutzgut Wasser 
- keine negative Beeinflussung  

zum Schutzgut Klima/Luft 
- kein erheblicher Verlust von bedeutsamen 

lokalklimatischen Funktionen 

zum Schutzgut Landschafts- und 
Ortsbild/Erholungseignung 
- Veränderung des Raumeindrucks 
- Erhalt vorhandener Weg für Fußgänger und 

Radfahrer 
- Abschirmung und Strukturierung des Plangebiets 

durch Pflanzbereiche 

zu Kultur- und Sachgüter, Schutzgebiete und -objekte 
- keine Denkmale oder denkmalgeschützte Bauten 

im Plangebiet oder in der unmittelbaren 
Umgebung vorhanden 

- erhöhte archäologische Relevanz 

Fachbeitrag 
Artenschutz 

 
Prüfung artenschutzrechtlicher Tatbestände, 
Nachweis Vorkommen: 
- Brutvögel (u. a. Heidelerche, Feldlerche, 

Steinschmätzer, Neuntöter) 
- Reptilien (Zauneidechse, Schlingnatter) 
- Sonstige Artengruppen 
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